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Musterpflichtenheft Kantonaler ABC-Koordinator, Kantonale ABC-Koordinatorin 
 
Gestützt auf die Statuten der Koordinationsplattform ABC der Kantone (KPABC), ist der kantonale 
ABC-Koordinator für die folgenden Aufgaben zuständig. Die Implementierung des Pflichtenhefts ist 
eine Empfehlung der KPABC und wurde an der Plenarversammlung 2022 erarbeitet. Kantonale 
Unterschiede über die Verteilung der Aufgaben können berücksichtigt werden. 
 
1. Aufgaben in der nationalen und regionalen Vorsorge  
Der ABC-Koordinator, die ABC-Koordinatorin: 
1.1. ist im Bereich ABC die Hauptansprechperson (Single Point of Contact - SPOC) des Kantons 

für Anliegen des Bundes und seiner Ämter. 
1.2. leitet und verteilt Informationen des Bundes an die betroffenen Stellen des Kantons weiter. 
1.3. koordiniert regionale Lösungen mit dem Bund. 
1.4. überwacht im Kanton die Umsetzung der nationalen und regionalen Strategien im ABC-

Schutz. Dabei weist er/sie ggf. die zuständigen Stellen auf Diskrepanzen hin und führt 
Entscheidungen herbei. 

1.5. nimmt an den regionalen und nationalen Veranstaltungen der ABC-Plattformen (KPABC) teil.  
1.6. informiert im Rahmen der regionalen ABC-Plattform über Themen, Projekte und Ereignisse 

aus seinem Kanton. 
1.7. nimmt an Arbeitsgruppen für regionale und nationale Projekte teil. 
1.8. arbeitet mit den umliegenden Kantonen zusammen, um die ABC-Einsatzmittel und -

Ausbildung auf regionaler Ebene zu koordinieren. 
1.9. kennt die Ressourcen und Kompetenzen in seiner Region im Bereich ABC. 
1.10. beteiligt sich an der Erarbeitung von technischen Grundlagen und nimmt Stellung oder 

unterstützt die kantonal zuständige Fachstelle nach Bedarf bei Stellungnahmen zu 
Verordnungen im ABC-Bereich. 

1.11. hat Kenntnisse über die Strukturen der für den ABC-Schutz zentralen Bundesämter und die 
Ansprechpartner auf Bundesebene. 

 
2. Aufgaben in der kantonalen Vorsorge 

Der ABC-Koordinator, die ABC-Koordinatorin: 
2.1. koordiniert die ABC-Belange im Kanton  
2.2. stellt die Weitergabe und Verteilung von ABC-relevanten Informationen in seinem Kanton 

sicher. 
2.3. vernetzt und unterstützt die Partner im Bevölkerungsschutz (Polizei, Feuerwehr, 

Gesundheitswesen, technische Betriebe, Zivilschutz sowie je nach Sachverhalt weitere 
relevante Stellen wie beispielsweise die Armee) in ABC-Belangen. 

2.4. koordiniert die Aus- und Weiterbildung im Bereich ABC-Schutz für die kantonalen Partner im 
Bevölkerungsschutz. 

2.5. ist informiert über die bestehenden kantonalen ABC-Referenzszenarien und Notfallkonzepte. 
2.6. überprüft die kantonalen ABC-Notfall- und Einsatzpläne periodisch auf ihre Aktualität. 
2.7. prüft periodisch und stellt sicher, dass die kantonalen Einsatzmittel auf die kantonalen ABC-

Gefahren abgestimmt sind und macht bei Defiziten Vorschläge zuhanden der kantonalen 
Gremien zur Verbesserung. 

 
3. Mögliche Aufgaben im Rahmen kantonaler Gegebenheiten 

Der ABC-Koordinator, die ABC-Koordinatorin: 
3.1. berät die zuständigen Führungsorgane, und wirkt, sofern er in seinem Kanton eine 

entsprechende Funktion oder eine Führungsverantwortung innehat, bei der Bewältigung von 
Ereignissen mit. 

3.2. erstellt im Rahmen der kantonalen Kompetenzen Anweisungen und Richtlinien im ABC-
Bereich, bzw. unterstützt nach Bedarf die zuständigen Fachstellen dabei.  


